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RS OGH 1968/8/7 3Ob87/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1968

Norm

EO §341 C

Rechtssatz

Sind die Gesellschafter eines Gast- und Schankbetriebes laut Exekutionstitel Mitschuldner, so kann gegen alle

Exekution geführt werden, auch wenn nur einer von ihnen Konzessionsinhaber ist.
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